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Zitat von Mathemann

Die Webseite gibt genau das wieder, was die Bundesländer mit den Schulbuchverlagen
vereinbart haben.

[...]

Für nicht private Zwecke ist es nicht erlaubt. Privat darf ich die Kopien aber haben.

Und eben deshalb habe ich an schulbuchkopie.de meine Zweifel. Da steht "Werke für den
Unterrichtsgebrauch an Schulen dürfen nur mit Einwilligung des Berechtigten vervielfältigt
werden. Analoge oder digitale Kopien aus Schulbüchern ohne Erlaubnis der Verlage sind
deshalb nicht erlaubt." Das steht da pauschal, ohne dass da zwischen privat und Schule und
Veröffentlichung unterschieden wird.

Ich bin kein Anwalt, scanne aber viel ein, und die rechtliche Situation interessiert mich ebenso
wie die technische. Privatkopie von Software und Musik ist erlaubt, nur nicht das Decompilieren
oder bewusste Überwinden eines Kopierschutzes. Privatkopie vom Schulbuch... ich vermute
mal, ja, hätte aber aus Neugier schon gerne eine sichere Antwort.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/56841-scannen-speichern-von-
unterrichtsmaterialien/?postID=645990#post645990

https://www.lehrerforen.de/thread/56841-scannen-speichern-von-unterrichtsmaterialien/?postID=645336#post645336
https://www.lehrerforen.de/thread/56841-scannen-speichern-von-unterrichtsmaterialien/?postID=645990#post645990
https://www.lehrerforen.de/thread/56841-scannen-speichern-von-unterrichtsmaterialien/?postID=645990#post645990

